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Von A. Reischl, Zittau i. S. 

Der k a in e r a d s ch a f t t i ch e Geist in den frei» 
willigen Feuerwehren 

Der kollegiale Geist, der in allen Feuerwehren herrschen 
soll, ist die mächtigste Trievseder zur Erreichung des schönen 
Zweckes der humanrrären Einrichtung Er regt ore Mit- 
glieder an zur Tangkeit und getreuen Pflichtenullung und 
schlingt um alle ein schönes Baud der Fremldschast, das auch 
noch fvrroauert, wenn längst der Austrirl aus dem Vereine 
aus Notwendigkeitsgründen erfolgt -st. Dieser Geist ist aber 
weit entfernt von der „Duzbrüderschaft", die, wenn 
sie zu weit getrieben wrcd, gar leicht dre Disziplin lockert 
und das Ansehen der Chargierten untergräbi _ Wie zeigt 
sich das richtige kameradschaftliche Verhältnis in der 
Feuerwehr? In einem rücksichtsvollen, gefälligen und 
freundlichen Betragen gegeneinander. Je höflicher dieses 
Verbalteu ist, oesto besser gestaltet sich das Vereinsleben. 
Die Feuerwehrmitglieder sind alle Kameraden' da gibt es 
keinen Rang, keinen Standesunterschieo. Nero und Eifer- 
suail dürfen nicht Platz greisen. Dem Veroienste werde 
seine Anerkennung, dem tüchtigen Wehrmann Lov zuteil. 
Die Abteilungskomnlandanten hoben das Rechi aus Weri 
schätzung seitens der ihnen Unterstellten. Sie haben ja auch 
eine größere Verantwortlichkeit und eint größere Arbeit 
Start sie um ihr Ansehen zu beneiden, wie dies hie und 
da geschieht, uno durch Eifersüchteleien ihren Einfluß zu 
beeinträchtigen, erweise man ihnen für ihre Ausdauer, Ge 
duld und Plage lieber den nötigen Tank. Wird an 
diesen Grundsätzen festgehalten, so vermögen Unverstand, 
Uebermut oder Böswilligkeit keine Bresche in das gute Ein- 
vernehmen im Vereine zu machen. Alle Mitglieder iverdcn 
vielmehr zueinander wahre Liebe, Freundst ft und Zu 
Neigung fühlen und w a h.re Kollegen sein. Das kann aber 
der Feucrweyrsache nur zum Vorteile gereichen. Tie schöne 
Losung: „Einer für Alle! und Alle für Einen! wird dann 
zu wahrer Geltung kommen, und es wird sich dann der 
kameradschasttiche Geist auch auf Unterhaltungen und andere 
Veranstaltungen überiragen, oie oaourch gewiß verschönert 
werden. 

Tie Tätigkeit des R o h r f ü h r e r s. 
Der Rohrführcr hat sich so weit als ihm dies möglich 

ist und in gleicher Höhe mit dem lodernden Feuer dem 
Brandherde zu nähern, damit er die Flamme mit deni ge 
schlosscneu Wasscrstrahle leichter bewältigen kann. Immer 
hat er m i t dein Winde und nieurals g e g e n den Wind 
oas Wasser aus den Brandherd zu bringen. Weiter beachte 
er, daß der Wasserstrahl nicht auf zu große Flächen verteilt 
werde, da es dann ziemlich unwirksam ist Der Wasier- 
strahl muß vielmehr immei nur auf einzelne Punkte gerichtet 
sein. Von der ihm zunächst gelegenen Stelle svritze er zur 
entfernieren, und er verlasse einen brennenden Punkt nicht 
eher, bis er vollständig abgelöscht tst. Tie dem Feuer aus- 
gesetzten Holzteiic schwärze er, besonders Türen, Trevpen 
und Stützen. Keinesfalls aber richte er den Wasserstrahl auf 
Fensterscheiben in Räumen, die verschlossen sind. Ein über 
mäßiger Gebrauch von Wa,!er ist tunlichst zu vermeiden. 
Man leite nicht mehr Wasser auf das brennende Objekt, 
als unbedingt nötig erscheint. Gar häufig wird durch allzu 

große Wassermengen mehr Schaden angericktet als durch 
das Feuer. 

Elektrisches Schlagwerk als Alarmsignal. 
Wenn ein Brand ausbricht, so muß die Feuerwehr in 

einer zweckentsprechenden Weise herbeigerufen, d. h. alar 
miert werben. Die am häufigsten vorkonimende Art der 
Alarntieriing ist wohl die durch das Läuren von Glocken, 
welche in einem Türmchen des Geraiehauses untergebracht 
sind, oder durch Hornsignalc Die Fabrik elektromagnetischer 
Läutemaschinen in Köln, Drackenielsstr. 43, hat eine Vor- 
richtung erfunden, die in jedem Glockenstuble zu moniieren 
ist Der Apparat gibt je nach Wunich bis 50 lauttönende 
Schläge in der Minute auf nne Kirchenglocke t eliebiger 
Größe ab und eignet sich deshalb vortrefflich zur Bekannt- 
gabe eines ausgebrochenen Feuers. Das elekirrsche Schlag- 
werk ist überall dort zu verwenden, wo elektrisches Lio oder 
ein Kraftstrom vorhanden ist, uno eignet sich für jede Strom- 
art uno Spannung. Da die Zuleitungsdräyte nach jeder 
beliebigen Stelle geleitet werden können, ist die Einschaltung 
(die Inbetriebsetzung) von jeder gewünschieu Stelle aus 
möglich. Für die Brauchbarkerr übernimmt die Firma jede 
Garantie Sic liefert einen Apvarat sne den Preis von 
250 M. ohne Leitungsdrähte und ist zu leder Auskunft mreit. 
Tie neue Erfindung dürfte sich zur Alarmierung von Feuer- 
wehren recht gut verwenden lassen. Sie sei deshalb emp- 
fohlen 

Elektrische Leitungen. Wie können sie 
gefährlich werden? 

In sehr vielen Orten bestehen oereirs Elektrizitäts- 
werke, welche Licht und Kraft liefern. Es werden von diesen 
Werken Leitungen durch die Orte geführt, die entweder 
ober- oder unterirdisch gelegt sind. Für die Feuerwehren 
kommen nur die ersteren in Betracht. Die elektrischen Ltrom- 
anlagen unterscheidet man in Stark und Schwackistrom- 
anlagcn. Die Starkstrvmanlagen welche Licht uno Krast- 
zwecken dienen, sind wieder Hochspannungs- oder Needer- 
spannungsanlogen. Die oberirdischen Hochspannungs-anlage- 
sind bei direkter Berührung eines LeuungSdrabtes oder eines 
anderen stromführenden Teiles gefährlich Aber auch jede 
indirekte Berührung durch Metallgegenstände, Leitern, 
Strahlrohre, den Wasserstrahl und feuchte Holzgegenstände 
kann gefährlich werden. Besonders mit Gefahren verbanden 
ist die Berührung von herabhäugenoen oder am Boden 
liegenden Leitungsdrähten. Unter getvissen Umständen geben 
.die Hochspannungsaulagen auch Veranlassung zu einer 
Feuersgefabr, sowohl durch Funkenbildung als auch durch 
außerordentliche Erhitzung dee Leitung infolge von Kurz- 
schluß oder Erdschlußi In Räu nen, die explosive Gas- 
mischungen enthalten, verursachen si- nicht selten Explosionen. 
Jede Feuerwehr muß darum die Mitglieder mit den Ge- 
fahren vertraut machen und im Verhalten genau unterwei'en. 
Verfügungeu aus dem Brandvlatze über das Ausschalten 
elektrischer Leitungen sollen nur Fachleute erteilen, und sie 
sollen auch untei ihrer Leitung vorgcnommen werden. 

Sprungtuch nt i t g e st u tz t e n Ecken. 
Tie bisher im Gebrauche stehenden Sprungtücher hatten 

alle quadratische Form. Jetzt hat man Sprungtücher 
mit gestutzten Ecken angeferngl, die ' m Vorteil feinen, 
daß die Kräfte der das Tuck bauenden Mannschaft gleich- 
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mäßig in Anspruch genommen werden. Bei oem qugdrati- 
scheu Sprungtuche werden die Leute, welche das Tuck in der 
Mirte der vier Seiten Pulten, erbeblich mehr beansprucht 
als die, welche das Tuch an den Enoen halten. Im Ver- 
waltungsberichte der Berliner Feuerwehr heißt es: „Tie 
viereckigen Sprungtücher werden alle in achteckige umge- 
arbeitet Vergleichende Versuche paoen ergeben, daß ein 
80 Kilogramm schwerer Hafersack bei dem ackteckrgen Tuche 
um 10 — 20 Zentimeter weniger durchschlägt, als bei den 
viereckigen." Das neue Sprungruch hat eine Größe von 
3,30 Meter im Quadrat, ist aus starkem, doppelsädigen Segel 
tuch hergestellt und besitzt rn der Länge unb Breite aus 
20 Zentimerer Entfernung gute Hanfgurte untergenäht, die 
oann außen am Rande dre Hanohaven bilden, wodurch ein 
eventuelles Abreitzen der Handyaben ausgeschlossen ist. 
Turch das unternähte Gurrnetz ist ein Turchdrücken des 
Sprungtuckes durch die Last eines heravspringenden Mannes 
unmöglick und es rst dadurch die Sicherheit unbegrenzt er 
höbt. Ter Preis des Tuches stellt sich auf etwa 110 bis 
120 M. 

Haftpflicht Der Feuerweyrsührer. 

(Schluß.) 
Liebe Kameraden1 Bei Bekämpfung von Bränden 

handeln wir wohl immer vorsätzlich, denn wenn wir unsere 
Rohrsülirer über eine Leiter gehen lassen voer sie ins 
brennende Haus schicken, dann rechnen wir stets mit der 
Gefahr eines Schaoens, d. h. einer Verungluckung, und wir 
dürfen uns, wenn wir diese Auslegung beherzigen müssen, 
nichr verleiten lassen, einen Befehl zu erleilen, weil wir 
eben uns bewußt sind, daß der Befehl einem Anderen 
Schaden zusügt, wenn er verunglück! 

Noch verstänoücher wird die Auslegung der Fahr- 
lässigkeil. 

Fahrlässig handelt, wer bre im Verkehr erforoerliche 
Sorgfali außer acht läßt, sagt § 276 BGB. 

Es genügt nicht, daß der Beamte beim Handeln keine 
schädlicken Folgen sieht oder beabsichiigt, sondern 

der Beamte ist auch zur Ueberlegung verpflichtet, ob 
diese Folgen nicht möglrch sind, und hat für die 
Abwendung der möglichen Sorge zu tragen. Der Grad 
der Fahrlässigkeit ist gleickgültig. Der Beamte haftet nickt 
bloß für grobes Versehen, 

vielmehr jede, auch die gering st e Vernach- 
lässigung macht ihn haftbar. 

Wenn wir in diesen Auslegungen unsere Dienste bei 
Uebungen und auf Brandstelle spiegeln, dann kommt uns 
ein Gruseln an, denn nur sind ja zur Untätigkeit verurteilt, 
wollen wir uns nicht hasipflichtig ma^en 

Daß das Angeführte kein leerer Wahn, beweisen uns 
die beiden weiteren Erkenninisse in Sachen Fehse. 

In der Berufungsinstanz hat das Lberlandesgericht 
Naumburg sich mn der Angelegenheit zu beschäftigen 
gehabt. 

Das Verfahren gegen Kamerad Rehberg ist eingestellt, 
weil die Berufung nicht rechtzeitig eingelegt wurde Für 
uns sind einige Ausführungen und die Entscheidungsgründe 
von Interesse. Die Berufung richtete sich auch gegen den 
Ortsvorüeher Lüdecke in Schenkenhorst. 

Das Erkenntnis sagt iw Tatbestand: 
Kläger behaupten, „das Verschulden des Mitangeklagten 

Lüdecke liege schon darin, daß er den Mitangeklagten Reh- 
berg ausgefordert habe, seine Leure oer Kremkauer Feuer- 
wehr sollten beim Einreißen des ausgebrannten Giebels 
Hilfe leisten Ob man hier von einem Beichte ooer Auftrag 
sprechen wolle, sei gleichgültig; jedenfalls sei Lüdecke die 
direkte Veranlassung zu oem angeordneten Einschreiten der 
Kremkauer Feuerweyrleute gewesen und habe sich bei einigem 
Nachdenken sagen müssen, daß die Arbeit für die beorderten 
Mannschaften mrt Lebensgefahr verbunden sein mußte, er 
hätte daher von der Einreihung des Giebels absehen müssen, 
um so mehr, als daourch der Brand weder lokalisiert oder 
eingedämmt, noch auch das Löschen des Brandes befördert 
wurde. Zu so geiahrbringender Arbeit hätte er das Leben 
der Mannschaften Nicht aufs Spiel setzen dürfen Den Mit- 
angeklagten Rehberg, der zugleich Verrreter der Gemeinde 
KremkaU sei, treffe das gleiche Verschuloen. Derselbe hatte 
die Aufforderung Lüdeckes nicht an die ihm unterstellten 
Löschmannschaften weitergeben dürfen, er habe aber ver- 
schieden? Mitglieder der Wehr, insbesondere den Erblasser 
der Kläger, beauftragt, beim Einreißen des Giebels Hilfe 
zu leisten, zu diesem Bebufe habe er die beorderten Mann- 
schaften selbst zum Giebel hingeführt. 

Rehberg habe insofern schuldhaft gehanoelt, als er seine 
Mannschaften von der Tättgkeit am Giebel nicht abgehalten 
oder auf die Gefahr aufmerksam gemacht habe . . . 

und führt ui oen Entscheioungsgründen aus: 
Den Beklagten zu 2 und 3 gegenüber ist die Berufung 

unbegründet. Es kann ganz dahingestellt bleiben, ob in 
der Tat der Brandmeister Reyberg den Erblasser der Kläger 
ooer überhaupt irgendwelche Mitglieder beauftragt Hai, den 
Giebel der abgebrannten Scheune niederzureißen, ob diese 
Behauvtung nicht schon vielmehr durch die Beweisaufnahme 
erster Instanz völlig widerlegt ist und ob nicht schon feststeht, 
daß der verstorbene Fehse lrotz Warnungen eigenmächtig 
an die Niederreißung des Giebels herangetreten ift. 

Denn auch, wenn ersrere Behaupiung richtig wäre, fehlt 
es an einem Grund für die Haftbarkeit des Beklagten Lüdecke 
für die Folgen der Anordnung Rehbergs. Denn wenn 
Lüdecke den Brandmeister Rehberg auch aufgefordert hat, 
ei möchte veranlassen, daß die Kremkauer Wehr beim Ein- 
reißen des Giebels Hilfe leiste, so ist Lüdecke hierbei nicht 
als Geschäftsherr des Rehberg ausgetreten. Rehberg war 
Brandmeister der zur Hilfe geeilten auswärtigen Feuer- 
wehr, er hatte nach eigenem Ermessen und auf Grund eigener 
Sachkunde selbständig zu prüfen, ob und in welcher Weise 
der Giebel niederzulegen, und es konnie Lüdecke auch davon 
ausgehen, daß der Brandmeister Reyberg die erforderlichen 
Anordnungen mn der nötigen Sorgfalt und Sach- 
kunde treffen und den Giebel, wenndamitfürirgend 
wen Gefahren verbunden waren, nicht ab- 
reißen lassen werde. 

Diese Ausführungen des Oberlandesgerichts Naumburg 
gäben uns eine Richtschnur für unsere veraniwortungsreiche 
Aufgabe und würden uns zu voller Passivität nötigen, 
wenn sie vom Reichsgericht anerkannt worden wären. 

Tic Revision rügte Verletzung der §§ 823, 276 des 
BGB. und des § 286 der Ziv.-Proz.-Ordn. und behauptet: 

„Es sei in erster Linie Sache der ansässigen Feuer 
wehr und ihres Vorstandes, die Art der Bekämpfung des 
Feuers zu leiten. Die von auswärts herbeigeeilten Wehren 
mußten sich unterordnen. Diese Unterordnung sei, wenn 
auch nicht eine rechtliche, so doch eine tatsächliche, durch 
die Verhältnisse gebotene. Wenn deshalb der Be 
klagte, Lüdecke, die Einreißu.ng des Gie- 
oels und die Beteiligung des Fehse hieran 
veranlaßt habe, so habe er Den Unfall ver- 
ursacht und hafte, sofern ihm hierbei ein Verschulden 
beizumessen sei. Der von den Klägern hierfür angebotene 
Beweis sei deshalb erheblich gewesen. Dem Angriff dieser 
Behauptung war der Erfolg nicht zu versagen." 

Da dieser Prozeß nock nicht beendet ist, so will ich 
heute auf die weiteren Entsckeidungsgründe nicht ringehen, 
um nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen zu müssen, oenn 
es handelt sich ja heute nur um die Begründung des An- 
trages, mir lag nur daran, den Umfang der Haftpflicht 
mit einigen Strichen recht mangelhaft zu skizzieren. 

Unsere Bewegung, die Gemeinoen zu veranlassen, ge- 
mäß ihrer Verpflichtung aus § 15 des Ortsstatuts sich zu 
einem V e r b a n o e zu vereinigen, hat die Verwaltungen 
unserer Sozietäten als Mitglieder der Unterstützungskasse 
nicht gerade angenehm berührt. Seitens der Städte-Feuer- 
sozietät ist mir durch den Generaldirektor, Herrn Geheimen 
Regiernngsrat Schede, der Wun,ch übermittelt, ich möchte 
dahin wirten, daß ein Antrag an die Direktion genannter 
Kasse gerichtet werde aus Erhöhung oer Leistungen in solchen 
Fällen, wo ein Kamerao in „besserer Lebensstellung" ver- 
unglückt. 

Die Aufgabe, eine durchgreifende Regelung der Unter- 
stützung im Hastpflichtwesen herbeizufübren, ist eine der- 
artig große, daß wir es unseren Vorsitzenden nicht zumuten 
können, sick eingehend neben ihren sonstigen Obliegenheiten 
als Vorsitzende allein mit dieser Materie zu befassen Es 
gehört Lust und Hingabe der ganzen Person dazu, dieser 
Aufgabe einigermaßen gerecht zu werden, uno da müssen 
wir der Verbandsleitung Hilfskräfte zur Verfügung stellen, 
sckon weck die Angelegenheit im öffentlichen Interesse nicht 
auf die lange Bank geschoben werden darf und weil die 
Aufgcck- ohne Mitwirkung unserer Provinz Versammlung 
zum Abschluß gebracht werden muß. Mit Rücksicht hierauf 
iü es erforderlich, die Rechtslage festzustellen und eine 
Marschroute festzusetzen, nach weicher die Aufgabe ihrer 
Lösung entgegcnzuführen ist. 

Die Recktslage schlage ich vor, wie folgt sestzusetzen: 
Ter Löschdienst und in Verbindung damit oer 

Uebungsdienst der Feuerwehren ist Gemeindedienst und 
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muß als solcher durch Gemeindebeschluß geregelt werden 
in Gestalt eines Ortsstatuts nacy oen Normalien oer 

Kgl. Staatsregierung. 
Die Durchführung des Uebungs- und Löschdrenftes 

legt oen Führenden Lasten (Unfall) und Pflichten (Haft- 
pflicht) auf. 

Wie die Lasten zu tragen sino, ist den Gemeinoen 
zu üvcrlassen; die Pflichten sind durch Gesetze geregelt. 

Diese Pflichten, für welche bisher die- Führer persönlich 
hasteren, sind durch Gesetz vom 1. August 1909 oen Ge- 
meinden auferlegc. Den Gemeinden steht ein Regreßanspruch 
an den schuldigen Feuerwehrmann zu. 

Aus dieser Rechtslage ergibc sich folgenoe Aufgabe: 
Mit Rücksicht darauf, daß die Gemeinden die Wehren 

ernzurichten und zu unterhalten haben, ist es oringeno not- 
wendig, dahin zu wirken, daß diese Lasten sich nicht zu 
schweren Bela st ungen einzelner Gemeinden aus- 
wachlen, weil darunter das Löschwesen zu leiden bat; es ist 
daher Aufgabe des Brovinzialverbandes und seiner Unter- 
verbände, dahin zu streben, daß den Gemeinden diese Lasten 
möglichst erleichtert werden. 

Bei Lösung dieser Aufgabe dient uns auch das Be- 
mühen der Königlichen Staatsregierung als Muster, deshalb 
hält es der Provinzial-Verband für notwenoig, nur unrer 
Mitwirkung derselben seine Pflicht zu erfüllen. 

Der Provinzialverband begrüßt es auf das Fceuoigste, 
daß unsere Feuersozietäten bereit sind, einen ganz erheb- 
lichen Teck der Lasten freiwillig auf sich zu nehmen, 
spricht den Sozietäts-Verwaltungen hierfür jcyon heute 
Dank au^ und forderi alle Vorsitzenoen von Wehren auf, 
nunmehr das an die Wehren ergangene Rundschreiben der ‘ 
Städte Feuersozietät weilgehendst zu befürworten und das 
Bemühen der Sozietät bestmöglichst zu unterstützen, um so 
mehr, als diese Sozietät uns hinsichtlich der Enrschadigung 
unserer ergenen Sachen, drc auf Brandstelle beschädigt 
werden, äußerst vorteilhaftes Anerbieten macht, wie keine 
Privatgesellschaft. 

Nach vorstehendem möchte ich mir den Vorschlag er-! 
lauben, oer Kommission auszutragen, folgende Fragen zu 
besprechen bzw. zu lösen 

1. Ist tas Ortsstatut als Grundlage notwendig zur 
Regelung oer Nnşall- und Haftpflicht-Angelegenheit? 

2. Wie ist die Haftvflichi zu regeln, um die Chargierten 
aus oieser nickt in Anspruch nehmen zu brauchen? (§ 839, 
2. Satz des BGB.). 

3. Wie ist die Bestellung (Wabl, Ernennung) der Char 
gierten zu formulteren, um sie als Beamte im Sinne oes 
Gesetzes vom 1. August 1909 anzusprechcn? 

4. Welche Einrichtungen sind notwenocg, um den Regreß- 
anspruch der Gemeinden an die schuldhaften Kameraden 
auszuschließen? 

5. Kann die Königliche Staatsregierung einen Teil 
der Fürsorge übernehmen uno in welcher Weise? 

6 Welche Grenze nack oben ist der Direktion der Unter- 
stützungskasse für die Erhöhung ihrer Leistungen in Vorschlag 
zu bringen? 

7. Ist ein Werk aus beruîener Feder über die Haft-, 
Pflicht speziell der Feuerwehrleute notwenoig? 

8. Ist die Oberleitung auf Brandstelle für alle, nament- 
lich von auswärts eintreffenden Feuerwehren notwendig und 
wie ist sie zu regeln? 

9. Liegt auch dann Haftpflicht vor, wenn Publikum 
auf der Brandstelle verunglückt, und zwar durch Maßnahmen 
der Feuerwehr, wobei es im Wege stand? Und im Anschluß 
hieran die Unreriraqe 

10. Ist nach Lage der Sache alles Publtkum und sind 
oie Bewohner des brennenden Gebäudes zu entfernen? Ist 
dieses Entfernen Aufgabe der Wehr oder oer Polizei? 

Mit diesen Fragen strebe ich nach eingehender Auf- 
klärung über die .Haftpflicht in oen Situationen, wie sie 
sich uns in der Praxis gezeigt haben und möchte erreichen,- 
daß uns Leitfäden über me Haftpflicht in die Hand ge 
geben werden, wie wir solche in dcr „Anleitung zur Er- 
richtung von Feuerwehren"', in den „Normal-Uebungs- 
Ordnungen"" uiw. haben. Wir dürfen heute nicht nur 
tüchtig ini Löfchdienst, wir müssen vielmehr auch eingehend 
belehrt sein über die Haftpflicht uno über unser Verhalten 
im Dienst dieser gegenüber. 

Nach meiner Ansicht ist die Uebertragung der ganzen 
Frage an eine dem Verbandsausschusse anzugliedernde i 
Kommission der empfehlenswerteste Weg, levhastes In 
teresse für sie zu wecken, weil die Kommissionsmitglieder 
doch vielfach mit Kameraden hierüber sich unterhalten und 
Meinuiigen austauschen werden. Hierourch wiro die Maierie 

in weite Kreise getragen, und das ist notwendig. Auch hier 
gilt der Wahlfpruch: „Einer für Atle, Alle für Einen."" 

Aus der sich an diesen Vortrag anschließenden Er- 
örterung sei noch mitgeteilt, daß Kellner-Worbis be- 
fürioortete, die Gemeinden, die sämtliche Beamte versichern, 
sollten auch die Führer der Feuerwehr mitversichern; das 
wurde so minimale Beiträge erfordern, daß die Gemeinoen 
nicht nennenswert belastet würden. Aber geschehen sollte es. 

Oberpräsident von Hegel führte u. a. aus: . . . Im 
übrigen verspreche ich, daß ich mich dieser Sache annehmen 
werde, wie auch aus dem Staotetag von dem Herrn Re- 
gierungspräsidenten erwähnt worden ist. Der „kleine"" 
Städtetag in Lsterwieck hat damals beschlossen, daß meiner- 
seits eine Besprechung und eine Beschlußfassung herbeige- 
führt werden sollte unter Beteiligung des Feuerwehrver- 
vandes, der Sozieräten und oes Städteverbandes. Dieser 
Antrag ist allerdings noch nicht zu meinen Händen getaugt, 
wird inir aber wohl in oer nächsten Zeit zuqestetlt werden, 
und ich weroe daraus Veranlassung neymen, darüber in 
kleinem Kreise eine Aussprache einzuleiren, was wir in der 
Sacke tun ivollen. um möglickst bacd eine Klärung herbei- 
zusühren. Tas scheint mir allerdings notwendig, daß die 
Sache so geklärt wird, oaß jeoermann weiß, woran 
er rst. (Lebhafter Beifall.) 

Das kann man den Feuerwehrleuten nicht verdenken, 
daß fce nicht aufs Ungewisse Leben und Gesundheit aufs 
Spiee setzen wollen Die Sache soll nach Möglichkeit ge- 
fördert werden. (Lebhafter Beifall.) 

Kräftigt oie bestehenden sreiw. Feuerwehren! 

Unrer diesem Titel hat Herr Brandinspektor Herr- 
m a n n in Dresden als Kreisvertreter im Landesausschuß 
sächfiscker Feuerwehren den Kommandos der frerwtlligen 
Feuerwehren Sachsens ein sehr zeitgemäßes Flugbcatt in 
oie Hand gegeben. Hierin wird zunächst festgestellt, daß seit 
Jahren schon über 800 sächsische Gemeinoen statt ver Pflicht- 
feuerwehren oder Schützenmannschasten freiwillige Feuer- 
wehren befitzen, daß aber eine Erhaltung der Schlagfertig- 
kec, jeder oceser Wehren nur möglich ist durch fortgesetztes 
Ueoen uno durch ausreickenoen Er'atz der sich aufbrauchenden 
Altmannschaft im Wege oer Verjungung der Wehr. An 
letztgenannter Forderung beginnen aber die Schwierigkeiten. 
Das Flugbtati enthält darüber folgende charakteristische 
Sätze: „Noch ist eine stattliche Zahl älterer Mitglieder vor- 
hanoen, aber mehr und mehr verringern ftck die Veteranen 
des freiwilligen Feuerwehrwesens. Es muß leider bestätigt 
werden, daß oie längere Generation diesem hervorragenden 
Dnenst oer Nächstenliebe fernbleibt, weil er ehr nickt paßt. 
Man schämt sich oer Arbeit und bedenkt nicht, was es für 
e-ne hohe Ehre ist, Gut uno Blut zur Rettung für seinen 
Nächsten einzujetzen." Weiter beleuchtet der Aufruf die mit- 
unter an der Feuerwehr geübte Krclik und zeigt, daß die 
Kritiker meist Leute ftnd, die von Gemeinnützigkect keine 
Ahnung haben. Als die Folge eines Rückganges der Feuer- 
wehren, die eine oer wichtigsten und unentbehrlichsten Ein- 
richtungeic einer Gemeinde sind, wird unter Umstänoen die 
zwangsweise Wiedereinführung der Pflichtfeuerwehr genannt. 
Ter Auiruf schließt mit dem Satze: Ter Feuerwehrdienst ist 
so eyrenooll wie Militärdienst, und jeder wehrfähige Mann 
nitlß es fick zur höchsten Ehre anrechnen, der Feuerwehr- 
sache zu dienen! 

Zur Gewinnung von Einnahmequellen 

für das Feuerlöschwesen. 

(Aus Schlekeu.) 
Der Vorstand des Kreisseucrwehrvervandes Treonitz er- 

hielt folgende Anregungen- 
Die Kosten des Feuerlöschwesens sind in den Kommunen 

zum größten Teil dicrch Gemeindesteuern zu decken. 
Tie stetig unwacksende Belastung der Steuerpflichtigen 

mtl Einkommen und Realsteuerzuschlägen veranlaßt das 
Bestreben dcr Komwunalverwaltungen auf Erschließung neuer 
Einnahmeguellen für den Gemeindehaushalt. In Bezug auf 
oas Feuerlöschwesen ist eine spezielle und nicht zu unter- 
schätzende Einnahmeauelle die Ablösungsgebühr für Be- 
freiung vom Feuerlöfckdienste. Eine Mlöfungsgebuhr sehen 
wohl alle Ortsstatute vor, nur ihre Höhe ist in den einzelnen 
Städten und Landgemeinden verschieden. Die Höhe der Ge- 
bühr für Ablösung von der persönlichen Leistung des Feuer- 
lösch- und llebungswefens ist nach den Grundsätzen der Herren 
Regierungspräsidenten der drei schlesftchen Regierungsbe- 
zirke für die Bestätigung der Satzungen freiwilliger Feuer- 
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wehren für sie Bemesiung oer Beiträge der zahlenden, nicht 
dienfttuenoen Mirglieder freiwilliger Feuerwehren maß- 
gebend. Tie letzteren muffen mindestens Beirrüge in Hölie 
des ortsstakuiarisch feststehenden Ablösungsgeldes leisten. In 
rechter Würdigung oer mühevollen TäriNert oer freiwilligen 
Feuerwehrmänner follten bei Beschlußfasiung und Abänoe- 
rvng oeS bezüglichen Ortsstatuts die itädtischcn Körper- 
schaften und Gemeindevertretungen die Bemessung der .Höhe 
des AblöfunHsMdes wegen ihrer grundlegenden Bedeutung 
für die finanziellen Berhältnisse der dem Gemeinwohl 
dienenden Feuerwehroereine nicht unterschätzen. Neuerdings 
werden die Avlösungsgebühren öfters nach den Eintommens- 
verhälinisjen abgestuft, doa, ist die Zulässigkeit oreses Ver- 
fadrens nocki zweifelhaft. Gegenwärtig beschäftigt die'e Frage 
auch ore Leitung oes Provinzial-Verbandes oer Feuerw-Hrcn 
Schlesiens. 

Zweck dieser Zeilen ist aber eigentlich, auf die Möglich- 
re,t der Vermehrung oer Anzahl der zur Zahlung von solchen 
Ablöfnngsgeldern Verpflicyieten hinzuweisen. Einzelne 
Studie Hanen scyon vor Inkrafttreten des Gesetzes von 
1904 m ihre Ortsstature die Bestimmung ausgenommen, 
nach welcher Physische Personen, welche am Orte Gebäude- 
besitz, aber anderwärts ihren Wohnsitz halten (Forensen), 
ebenso nicht physische Personen, Aktiengesellschaften, Ge- 
noisenschaslen, Korporationen, Gemeinden und Verbände zur 
Zahlung einer Feuerloschdienstablösungsgebühr für jedes mit 
Gebäuden besetzte Grundstück verpflichtet waren. In einer 
Kreisstadt wurde vor einigen Jahren seitens des Juftizfiskus 
die Rechtsgültigkeit solcher Bestimmungen angefochten. Doch 
wurde oas Urteil oes zusländigen Bezirksausschusses fest-1 
gestellt, daß . auch der Fiskus durch ortsstatutarische Vor- 
schrift verpflichtet werden könne, den Feuerlöfchdrenst eru 
weder versönlich, d. h. durch eine bestellte Perfon, oder durch 
Zahlung einer Avlöfungsgebuhr zu leisten. 

Um nun >ie .Heranziehung der Forensen usw. zur 
Zahlung von Ablösuugsgebüyren zu ermöglichen, die ln 
manchen Staoten eine nicht unbedeutende Einnahmequelle 
bilden, ist zil emvfehlen, Die einleitenden Bestimmungen der 
Ortsgesetze unter Bezugnahme aus §§ 68 ff. des Kommunal- 
abgabengesetzes vom 14. Juli 1893 in folgender Form zu 
fassen 

Zur Leistung von Handdiensten bei Ausbruch eines 
Feuers im Bezirk der Stadt Landgemeinde     
sowie zu Uevungen und Geräreproben sind alle arbeits- ļ 
fähigen männlichen Ortseinwohner von .... . und unter 
..... Jahren verpslichret. Hierzu sind werrer verpflichtet 
aue steuerpflichtigen physischen Personen, welche in .... . 
Gebäude besitzen, dort aber keinen Wohnsitz rm Sinne des 
8 1 des Einkommensteuergesetzes vom 24. Juni 1891 
19. Jan 1906 haben, ferner Aktiengesellschaften, Kommandit- 
gesellschasten auf Aktien, eingetragene Genossenschaften und 
juristische Personen, insbesondere auch der Reichs und 
preußische Staatssiskus, Gemeinden, zu denen auch Kirchen-. 
gemeinden gehören, und weitere Kommunalverbände, sofern 
sie in . .   der Steuer vom Grundbesitz auch nur 
lettwlise unterworfene Gebäude besitzen." 

Hierzu fei bemerkt, daß öffentliche Gebäude, die sonst 
au sich nicku gebäudesteuervflichtig sind, teuwesie der Steue 
vom Grundbeutz unterworfen sind, wenn sich darin Beamten- 
dienüwobnurqen befinden. (§ 24 Abs. 2 des K. A. G.) 

Tie Ziffer 8 des § 1 des Musterorisstatuts müßte dann! 
folgenden Zusatz erhalten: 

Physikche Personen, welche in ......... ein Ge- 
bäude besitzen, dort aber keinen Wohnsitz im Sinne des § 1 
des Einkommensteuergesetzes vom 24. 6. 1891 - 19. 6. 1906 
haben, ferner die in dem ersten Absatz dieses Paragraphen * 
aufgeführten nicht physischen Personen haben die Ablösungs 
gebühr für jedes ihrer der Steuer vom Grundbesitz auch nur 
teilweise unierworşene Gebäudegrundstück zu zablen. 

Tie bezüglichen Ortsjtatute der Ätädle Waldenburg und 
Trebnitz haben die Bestätigung des Bezirksausschusses zu 
Breslau gefunden. Gerade in Orten, wo Gesellschaften und 
Genossenschaften oft umfangreichen Gebäudevesitz in Fabrik- 
anlagen besitzen, besonderen Feuerschutzes bedürfen und für 
manche Kommunen größere Aufwendungen für Lösch- und 
Rettungsgeräte bedingen, wird drefe erweiterte Bestimmung 
eine erwünschte Handhabe bieten, die Heranziehung bisher 
NichtlöschdienstpfUchtiger zu den Kosten des Feuerlöschwesens I 
möglich zn macyen. Da bei Einführung dieser Bestimmungen 
manche Forenfen usw. aus Zweckmäßigkeitsgründen es vor- 
ziehen werden, ihre Befreiung von der Löschdienstpflichr 
nicht durch Zahlung einer jährlichen, sondern einer ein- 
maligen Ablöfungsaebühr zu erwerben, deren Höhe ebenfalls 
beliebig durch ortsstatutarische Vorschrift bemessen werden 
kann, ist den Kommunen günstige Gelegenheit geboten, aus 

dieser Quelle die Kosten mancher langst als nötig erachteren 
oder von den Feuerloehren erbetenen Verbesserung auf dem 
Gebiete des Feuerlöschwefens zu decken. Die Vorstände der 
freiwilligen Feuerweyren soltten diese Anregung beraten und 
bei ihren Ortsbehörden unter Hinweis auf vorstchende Aus- 
führungen aus ihre Nutzbarmachung hinwrrkeu. 

Auch der Obervräsideut der Rhe'nprovinz stellt in seiner 
Ausführunqsonweisuna über die Regelung des Feuerlösch- 
wesens, sowie über die dort vom 1. 1. 190? geltenoe Fencr- 
polizeiverordnung zu 5 der Erwägung anheim, ob es sich 
in manchen Gemeinden empfiehlt, die Ablösungsgebühr auch 
zu erbeben von solchen weiblichen Einwohnern und solchen 
Personen umer 18 Jahren, welche bebaut- Grundstücke »m 
r cte haben, ebenso von den Forensen und den Erwerbs- 
gesettschasten, uüe Aktiengesellschaften, Kommanditgesell- 
schaKen aus Aktien, Berggewerkschasten, Gesellschaften mit 
beschrankter Haftung und den juristischen Personen, wie den 
Gemeinden, der weiteren Kommunalverbänden und den 
Staatssiskus, sofern sie Hausgrundstücke in der Gemeinde 
besitzen. 

Feuerwehr -Veroano der Rheinşiromnz. 

* Gräsrath. Die Wiederwahl des Fabrikanten Wilhelm 
Hillers zum Oberbrandmeister, des Fabrikanten Paul 
Strarmann als Brandmeister, des Fabrikdirektors Karl 
Schmitz als stellvertretender Brandmeister für den Lösch- 
zvg 1, des Messerreiders Johann Löhdorf als Brand- 
rutifter und des Stadtsekretärs S a r n o w als stellvertreten- 
der Brandmeister für den Löfchzug 2 der freiwilligen Feuer- 
wehr Gräsrath aus eine am 1. April d. I. beginnende orei- 
lähcige Amtsdauer ist notn Her>m Landrat unter Erteilung 
polizcil'wer Rechte im Wehrdienste der Stadtgemeinde Gräf 
rath bcstärigt ivorden. 

* Schelsen. Auf Anregung des Turnvereins wurde in 
einer auf Dienstag, 21. Febr., abends, einberufenen Ver- 
sammlung die Gründung einer freiwilligen 
Feuerwehr beschlossen. Als Brandmeister wurde Gustav 
Lungen und als dessen Stellvertreter Hubert Hoff- 
mann gewählt. 

Westfälischer Feuerwehr-Verband. 

* Hiddenhausen. Im Lokale des Gastwirts Wort- 
m ihn hier fand die Generalversammlung der 
hiesigen Freiwilligen Feuerwehr statt. Bei Neuwahl des 
Vorstandes wurden neugewählt bzw. wieoergewählt folgende 
Herren: Wilhelm Brinkmann zum Hauptmann, Hein- 
rich W llensiek zum stellvertretenden Hauptmann, Hein- 
rich Uffenkamp zum Spritzenführer, H. Josting zum 
Schriftführer, Fritz Berg zum Kassierer,, Horstmann 
und K ö st e r zu Revisoren. Das Feuerwehrverbandsşest des 
Amtsbezirks Herford-Hiddenhausen soll nach alter G-wohn- 
heit im Berge gefeiert werden. 

* Langendreer. Iw Lokale Koch am allen Babnhof 
hatten sich am Donnerstag die Mitglieder einer neu zu 
bildenden Feuerwehr für diesen Ortsteil einge- 
şunden. Den Vorsitz führte der Ehrenckief der Gesamtwehr 
Amtmann Schüler. Seitens der Versammelten wurde er- , 
klärt, daß sie die Ableitung 3 der freiwilligen Feuerwehr 
bilden wollten, worauf dl- Annahme der Satzungen ein- 
stimmig erfolgte. In den Vorstand wurden gewählt: Herm. 
Koch, Brandmeister; Jos. Doot, st-llvertr. Brandmeister; 
Friedr. Beer, Schriftführer; Karl Schröder, Kassierer; 
Friedrich Vospoth, Steigerführer; Herm. Hoels, 
Schlauchführer: Theodor Koke, Zeugwari, und Wilhelm 
Reinkenobhe, Gerätewart. 

Minden-Ravensberg - ^iMscher 

Feuerwehr-Verband. 

Dachstuļik- nnd Aenzinörand. 

* Bielefeld. Mit diesen für die Wehrleute höchst inter- 
esfunten Themen beschäftigte man sich am Mittwoch, 15. Feor., 
abends, in einer Feuerwehrversammlung, die im Konzert- 
hause tagte und woyl von fämtlichen Mitgliedern der Turner- 
und Freiwilligen Feuerwehr besucht war Das Referat über 
D a ch stu h lb r änd e hatt' Hauptmann Elz übernommen, 
der sich in eingehender Weise über die zur Verwendung 
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kommenden Tachmaterialien (Schiefer, Ziegel usw.) ver- 
breitete, naher ans die Gefährlichkeit der einzelnen Dach 
arten einging und schließlich auch einige Winke für die 
zweckmäßigste Bekämpfung von Dachstuhlbränden gab. Der 
Redner vertrat in letzter Beziehung die Ansicht, daß die Tach- 
stuhlbrände zu den schwierigsten und interessantesten gehören. 
Es sei in allen Fällen zu empfehlen, den Angriff zuerst von 
r n n e n vorzunehmen, wodurch auch die Schädigungen durch 
Wasser heravgemindert würoen. In der anschließenden Aus- 
sprache wurde auch die Frage der Bekämpfung von 
K i r ch t n r m s b r ä n d e n angeschnitten. Branomeister 
Hemrich berichtete, daß man an anderen Orten mit im 
Turm-Jnnern angebrachten eisernen Wassersteigrohren gute 
Erfahrungen erzielt habe und daß ferner metallene Äbschcuß- 
böden, die allzu starken Rauchzug ausschließen, sich in der 
Praxis recht^ gut bewährt hätten. Auf Grund dieser Er- 
ahrunqen sei zu wünschen, daß diese becoen Vorrichtungen 

allenthalben zur Einführung gelangten. 
Das zweite Referat über ,.B ên z i n b r ä n o e" hielt 

Brandmeister Hemrich. Er verbreitete sich eingangs über 
die vielseitige Verwendbarkeit der verschiedenen Benzin- 
arten und ferner die Gefährlichkeit des Benzins im allge- 
meinen. Besonders inreressanr wurden die Ausführungen 
daourch, daß oer Vortragende auch auf Bielefelder Verhält- 
nisse einging und die ausgiebige Verwendung oes Benzins 
in der heimischen Industrie kurz skizzierte? Er schilderte 
weiter in reicht faßlicher Weise die Entstehung von Benzin? 
dämpfen, ihre Verbrrrrung und Entzündung und stellte be- 
züglich der Bekämpfung von in geschlossenen Räumen aus- 
gebrocbenen Benzinbränden den Grundsatz auf: Wasser 
a u s , ch a l t e n , wenn nicht die ganze Brandstelle zugleich 
unter Wasser gesetzt werden kann. Tu ein unbedingi erfolg- 
reiches Löschmciiel bisher nicht vorhanden sei, müsse man 
vorerst noch immer zu den bekannten erstickenden 
Mitteln (Dampf, Ammoniak, Kohlensäure, Asche, Sand, 
Decken) greisen. Der Redner zeigte dann im weiteren Ver- 
laus eimgr feuersichere Benzinlagereinrichtungen und sühne 
—' ebenfalls in gut gelungenen Lichtbildern Proben mit 
einem neuen Löschmittel (Schaum) oor, über dessen Ver- 
wendbarkeit man bisher noch zu keinem abschließenden Ur- 
teil gekommen sei. 

Die interessanten Ausführungen beider Redner fanden 
den lebhastesten Beifall der Wehrleute, unter denen sich auch 
solche aus den kleineren Nachbargemeinden befanden. 

Feuerweyr-Berbanv mr öas Herzogtum 

Oldenburg. 

* Wildeshausen. Unsere seit 1895 bestehende freiwillige 
Feuerwehr ist jetzt in ein neues Siadium ihrer Entwickluilg 
getreten. Dieser Tage fand die Uebergabe des neuen e l e k - 
irischen Pumpwerkes an die Feuerwehr statt. Nach- 
dem die Einteilung unserer Mannschaft entsprechend geändert 
war, wurde sofort mit den Proben begonnen, die ein sehr 
befriedigendes Ergebnis zeigen. Tie Pumpe liefert pro 
Minute 800 900 Liter. 

Tie neue Feuerlöschaulage besteht aus einer sieben- 
stufigen H o ch d r u ck -- T u r d i n e n a n l a g e für 800 
Minutenliter und 11 Atm. Wasseraustrittsdruck. Dieses 
Pumpwerk wird von einem 45 P. 8.-Gleichstromelektromotor 
für 220 Volt Betriebsspannung und 1700 Touren pro Mi 
nute angerrieven. Beide Mascvinen sind auf einer gemein- 
schaftlichen eisernen Grundplatte moutteri und rechts vorn 
im Spritzenhause aufgestellt. Die Kraftzuleitung erfolgt 
durch ein doppeltes 75 qmm starkes elektrisches Kabel von 
der Dierschenfchcn Wassermühle. Das Master wird aus einem 
im Spritzenhausc eingebauten Behälter entnommen und in 
die in die Straße verlegte asphaltierte gußeiserne Muffen- 
rohrleitung gedrückt. Diese Rohrleitung liegt in einer Länge 
von etwa 620 in bis zum Westertor und ist auf dieser Strecke 
in ziemlich gleichbleibende!' Entfernungen mit 7 Hydranten 
versehen, aus denen das Wasser entnommen werden kann. 
Tie Rohre linb ans einen Druck von 21 Atmosphären ge- 
prüft. Die Druckleitung besitzt in ihrer ersten Strecke, etwa 
300 in, einen Durchmesier von 125 mm und auf der anderen 
Strecke 100 mm lichte Weite. Tie ganze Rohrleitung ist so 
eingerichtet, oaß dieselbe direkt bei Ausschaltung des Pump- 
werkes gespült werden kann Die Siadt ļoählte dieses 
Pumvensystcm, weil es vollständig ohne Ventile arbeitet 
und der einmal eingestellte Druck auch nicht überschritten 
wird, wenn sämtliche Hydranten geschlossen sind Nur bei 
einem plötzlichen Schließen sämtlicher Hydranten tritt für 
etwa r/z Minute een Ueberdruck von 1 Atmosphäre ein, der 
aber sofort wieder auf den normalen Druck sinkt. Für diesen 

Fall, um diesen Ueoerdruck unschädlich zu machen, ist noch 
ein Umlausv ntit eingebaut, welches oas Wasser zur Saug- 
grube zurücklausen läßt. 

Die Pumpe selbst vestehi innen aus 7 Paar Lauf- und 
Leiträdern Dil Lausräder sind auf einer gemeinschaftlichen 
Weile von Nickelktahl montiert und sind mit von der Welle 
nach dem Nanoe zu schraubenförmig verlaufenden Kanälen 
versehen. Durch die geschwinde Umdrehung wird das Wasser 
durch ein mit einem Fußventil versehenes Sauqrohr un- 
gefügen und durch die Zentrifugalkraft und die schrauben- 
förmige Anordnung der Kanäle nach dem äußeren Um- 
kreise uno in die stiltstehenden Leiträder gedrückt, wo es 
gemurmelt und nach der Mitte des zweiten Laufrades ge- 
führt wird, wo das Spiel von neuem beginnt, bis es sämt- 
liche Laus- und Leiträder durch ist und in das Drnckrohr 
gelangt. Die Pumpe muß nun, wenn sie anlaufen soll, 
mit Wasser gefüllt sein, andernfalls darf dieselbe der Frost- 
gefahr wegen im Winier nicht gefüllt stehen bleiven. Un 
dies nun zu ermöglichen, ist das Drnckrohr mit einem Ab- 
sperrschieber versehen, der vor Außerbetriebletzen geschlossen 
wird. Durch eine Vorrichtung am Fußventtl wird dann 
das Wasser aus der Pumpe aogclasscn, und jede Frostgefahr 
is beseitigt Beim Inbetriebsetzen ist dann der Absperrschieber 
oben zu offne.., wodurch sich die Pumpe von selbst in etwa 
1 i Minute füllt und dann anläuft. Sollte diese Vorrichtung 
versagen, so ift noch eine kleine Reservepumpe eingebaut, 
womit die Hochdruckpumve in etwa Ä Minute gefüllr wird. 
Beim Inbetriebsetzen ist in etwa 2 Minuten am äußersten 
Ende der Leitung voller Druck und die volle Wassermenge 
Bel voller Belastung kostet der Betrieb etwa 5,50 M. pro 
Stunde. Hoopmann. 

Ans anveren Feuerwthrkreisen. 

* Landsberg a. W. Die hiesige Freiwillige Feuerwehr 
ernannte ihren langjährigen Oberführer, den Staotältesten 
Groß, anläßlich seines 70. Geburistages zum Ehren - 
Oberführer. 

* Halberftadt. Die große Magirus-Dcehleiter, 
die von den vereinigten Feuerwehr-Gerätefaoriken in Urm 
a. D. geliefert wurde und mit der eine Abteilung 
der Feuerwehr in den letzten Tagen wiederholt Probefahrten 
unternommen hatte, ist nunmehr avgenommen worden. Die 
Leiter ist 22 Meter hoch. Sie ruht auf einem rür Pferdezug 
eingerichteten Wagen, auf dem einschließlich Kutscher und 
Führer 10 Mann an die Brandstelle befördert werden 
können. Ihr wesentlichster Vorzug vor den anderen Letter- 
'Ystemen ocsteht darin, daß sie auf dem Wagen im Kreise 
gedrehl, also nach allen Seiten freistehend oder eingelegt 
verwendet werden kann. Dabei ist ihre Bedienung außer- 
ordentlich einfach und leicht. Da alte Getriebe in Kugel- 
lagern lausen, „enügen dazu im Notfall schon 1—2 Mann. 
Tie eigenttich, Leiter besteht aus v.er übereinanderliegenden 
Teilen Die Holme sind aus Fichtenholz, die Sproßen aus 
Eschenholz hergestellt. Tie Hauptleiter ruht auf einem Eisen- 
rahmen, der auf dem Drehgestell so angebracht ist, daß die 

. Leiter auch auf unebenem Boden rederzeil senkrecht gestellt 
werden kann. Die drei Oberleitungen laufen in Bügel- 
führunqen über Bronzerollen. Sie loerden mrl Stahldraht- 
seilen, die sich aus einer Trommel aufwickeln, ausgezogen. 
Das zu wette Ausziehen der Leiter wird durch Anschläge 
verhindert. Außeroem ertönt, sobald die zulässige Höhe er- 
reicht ist, ein Glockenzeichen. Ein Zurückfallen oder Zu- 
sammenrntschen der aufgerichteten und ausgezogenen Leiter 
wird durch zum Teil selbsttärrg wirkende Brems- und Sperr- 
vorrichtungen verhütet. Die Leiter verträgt freisteheno in 
einem Neigungswinkel von 78«, bis zu 22 Metern ausge- 
zogen, an oer Spitze noch eine Belastung von 250 Kilo- 
gramm. Da eine solche Belastung in der Praxis nicht Vor- 
kommen kann, so genügt die Leiter also bei weitem den An- 
forderungen, die an ern modernes Rettungsgerät gestellt 
werden müssen. Ter Weltruf der Firma Magrrus, die schon 
rund 200 Leitern der vorbeschrievenen Art geliefert Hai, 
bürgt zudem dafür oaß die Feuerwehr in der Leiter jetzt 
über ein Gerät verfügt, aus das sie sich in jeder Weise ver- 
lassen kann Die Güre des Materials wurde überdies, als 
die Leiter im Rohbau feriiggestellt war, durch Herrn Pro- 
vinzialrenerlöschdireltor Krameyer und Herrn Geh. Bar 
rat Hessenmüller, der der Feuerlöschdepuration als Mit- 
glied angehistt, in oer Fabrik einer besonveren Prüfung 
unterzogen Der Schluhavnahme, die am Mittwoch uno 
Samstag^ voriger Woche stattfand, wohnten mehrere Ma- 
grstratsmiiglieder und Stadtverordnete bei. Am Mittwoch 
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wurden mit der Leiter am Stadltheater uno an oer In 
santerre Kaserne, am Samstag am Drenskescyen Kaushaule, 
dem zurzeit höchsten Gebäude der Stadt, praktische Versuche 
angestellt. Hierbei ergab sich, daß dic Höhc oer Leiter Die 
Feuerwehr in den Stand setzt, jeves Gebäude zu ersteigen 
und gefäyroete Menschen auch aus den höchsten Stockwerken 
sicher zu retten. 

* Darmstadt. Die Freiwillige Feuerwehr Darmstadt 
hielt am 13. Februar im Saale zur Rosenhöhe ihre dies- 
jährige h a u p l v e r s a m m l u n g ab, die von oer Mann- 
schaft sehr zahlreich besucht war. Aus dem Bericht des 
Rechnungssübrers Bauscher war zu enmeymen, daß die 
Finanzen der Wehr dank oer reichen Zuwendungen gut 
sind. Rach dem vom Branddirektor Fischer erstatteten 
eingehenden Jahresbericht besteht die Freiwillige Feuerwehr 
zurzeit aus 5 Löschzügen in der Stärke von je 40--12 Mann 
anter Führung eines Brandmeisters. Ausgerüstet ist dce 
Wehr mit oen neuesten Löschgeräten. Der im Berichtsjahre 
LNgeschafste Waldwagen für Bekämpfung von Wawbrä.tden 
wurde dem drillen Zug zugeieilt. Der Mannschaftsbestand 
beträgt 192 (gegen 200 im Vorjahre). Erwähnenswert ist 
oer Umbau des Schulhauses an der Stadtkirche zu einer 
Feuerwehrstation. Branomeldungen smd bei der Feuerwehr 
im Berichtsjahre 73 eingelaufen (gegen 96 im Vorjahre), 
die sich auf 4 Großfeuer, 8 Mittelfeuer, J50 Kleinfeuer, 
20 Kaminbrände, 10 ^Hilfeleistungen im Samariterdienst 
uno Befreiung einer Schwalbe verteilen. Thearer-Brand- 
wacken und Sicherheitsdienst stellte die Feuerwehr an 225 
Abenoen mit 3382 und für die Feuerwache mit 4428 Mann. 
Branddirektor Fischer sprach der Stadtverwaltung für ihr 
stetes Wohlwollen wärmsten Dank aus. Bei den Neuwahlen 
wurden Branddirektor Fischer und Oberbrandmeister 
Vogel zum 1. bzw. 2. Kommandanten einstimmig wieder- 
gewählt. 

* * * 
* Augsburg. Vom Kollegium der Gemeinoebevollmäcb 

tigten wurde in seiner Sitzung vom 23. Febr. nach ein- 
gehender Erörterung die Vorlage des Magistrats und des 
Feuerwehrkommandos a) für Anschaffung eines Feuerwehr- 
geräte-Automobils 25 000 M. zu bewilligen, ferner b) für 
Anschaffung eines Personenautos zu Uebungszwecken 5000 
Mark, e) für Ausdehnung und Vervesserung der elektrischen 
Alarmanlage 25 000 M., d) zum Einoau eines Stalles 
für zwei Pferde im Filialfeuerwehrhause r. d. W. 2500 M., 
Summa 57 500 M., auf Anlehen zu übernehmen. Außer- 
dem 1500 M. für Ausrüstung, Wäsche usw. mit 23 gegen 
13 Stimmen angenommen. Die Gegner hatten Ablehnung 
des Magistratsbeschlusses, dafür Bewilligung 1. eines Lösch 
auios, 2. eines Personenautos, 3. Verbesserung des Alarm- 
mesens und 4. Vermehrung der Berufsfeuerwehr um 4 Mann j 
beantragt. 

* * * 

* Lhlucnhaufen. Durch den Landesfeuerlöschinspektor, 
Bauinspektor Zimmer mann aus Stuttgart, fand heute 
die Uebernabmeprüfung unserer neuangescyafften Feuer- 
spritze statt; dieselbe ist vierrädrig, für Pferdebespannung 
eingerichtet und hat Saug- und Druckwerk. Ter Uebernobme 
des elegant gebauten und sorgşältigst ausgeführten Fahr- 
zeuges, welches von der Firma Vereinigte Feuerweyrgerät. 
fabriken G. m. v H. in Ulm a. D. geliefert und der Fabrik 
von C. D. Magirus ebendaselbst gebaut worben ist, 
wohnten bei Bezirksseuerlöscbinspekior s i s e n l o h r Reut 
lingen, Schultheiß EYb mit dem Gemeinoerat, das Feucr- 
wehrkommando und die Freiwillige Feuerwehr. Alle mit 
der Spritze vorgenommenen Prüfungen auf Leistung und 
Wurfweite, sowie eingehende Untersuchungen auf verwendetes 
Material und Gesamtausführung fielen zur vollen Zufrieden- 
heit aus, >'o daß dieselbe anstanoslos übernommen uno in 
Dienst gestellt werden konnte, wodurch oie Hilfsbereitschaft 
unserer Feuerwehr in anerkennenswerter Weise wesentlich 
erhöht worden ist. 

Großsener in Lehe. 

Aus Lehr bei Bremerhaven meldet die „Unter 
weser-Ztg." vom 19. Febr.: Ein Großfeuer brach diese Nacht 
gegen 2 Uhr im Jndustriebasen aus. Auf bisher noch nicht 
aufgeklärte Weise war im Abteil 2 des dort stehenden Baum 
wollschuppcns, der gegen l000 Ballen Baumwolle enthielt,, 
Feuer ausgebrochen, das den Inhalt des Schuppens voll- 
ständig vernlchtcte. Die Feuerwehr war alsbald zur Stelle, 
sie mußte sich natürlich aber aus den Schutz der Abteile 1 

und 3 beschränken, was ihr auch zum Teil gelang. Lewer 
wurden vier brave Feuerwehrleute, die auf oer 
Rampe beschäftigt waren, durch das brennende Dach ver- 
letzt, oas einstürzte, nachdem oie Holzpfeiler durchgebrannt 
waren. Drei wurden nach kürzerer, der vierte 
jedoch erst nach längerer Zeit unter den brennenden 
Tachtrummern hcrvorgezogen; alle haoen nicht un- 
bedeutende Quetsch- und Brandwunden 
hauptsächlich an den Händen, einer sogar einen Schäoel- 
b r u ch, davvngetragen. Den beiden am leichtesten Ver- 
letzten wurde an Orr und Stelle ärztliche Hilfe zuteil, wäh- 
rend die anoern beiden nach dem Krankenhause gebracht 
werden mußten. Tie vor dem Schuppen stehenden Eisenbahn- 
waggons konnten bis auf zwei, die verbrannten, in Sicherheit 
gebracht werden. Ebenso gelang es, den vor der Brandstelle am 
Kai liegenden, ebenfalls gefährdeten Forschungsdampfer „Po- 
seioon" rechtzeitig an eine andere Stelle zu bringen. Die 
bei dem Brano des staatlichen Schuvpens D verunglückten 
Feuerwehrleute sind die Herren Tischlermeister Wester- 
mann, Gastwirt Quehl, Tischlermeister Kaak und 
Osensetzermeister Metz; letzterer hat die schwersten Ver- 
wundungen davongetragen. 

Beychiedene Mittellungen. 

* (Das Oeffnen der Hydranten.) Aus Lich- 
te n st e i n lief anfangs des vorigen Monats die folgende 
Notiz durch die Tageszeitungen und fand auch Aufnayme in 
einem Teil der Fachpresse „Einen kaum glaublichen Beschluß 
hat, dem „Lichtensteiner Anzeiger" zufolge, der hiesige Stadt- 
rai gefaßt. Er hat dekretiert, daß die Feuerwehr das 
Oeffnen der Hydranten nur im Beisein eines 
Wasserwerksbeamten vornehmen dürfe. Infolge- 
dessen hat der zweite Branooirektor Lichtensteins, Färverei- 
besitzer Reumuth, da er sich mit dem stadträllichen Be- 
schlüsse nicht einverstanoen erklären konnte, sein Amr nieo^r- 
■jclegt. Letzteres wurde nunmehr dem Stadtbaumeister 
Meißner übertragen. Hierzu bemerkt die „Feuersvritze": 
Hoffentlich kehrt sich die Freiwillige Feuerwehr zu Lichien- 
stein im Brandfalle nicht an den widersinnigen Beschluß 
ihres hochwohlweisen Stadtrats, sonoern mmmt das Wasser 
dorther, wo es zu haben ist; die Bürgerschaft von Lichten- 
stecn aber dürfte Veranlassung haben, ihrem Stadtrat, der 
in so geistreicher Weise für den Feuerschutz der Staot sorgt, 
in recht energischer Weise den Standpunkt klarzumachen. 
Vielleicht könnte auch der Lanoesausschuß sächsischer Feuer- 
wehren Veranlassung haben, die Sache näher in Betr ccht zu 
ziehen und eventuell eine Herabsetzung der Brano- 
versicherungsprozente für Licbtenstein beantragen." Ter 
„Feuerspritze' in Leipzig geyl dazu öon .Herrn Brand- 
direktor Lade nrann in Lichtenftein Callnberg eine Be- 
richtigung dahin zu, daß sich das erwähnte Verbot des 
selbständigen Oefsnens der Hyoranten nur auf die 
Uebungen der Feuerwehr beziehe, nicht aber auf 
Brandfälle, bei welchen vielmehr, wie der stadträtliche Be- 
schluß ausdrücklich hervorhebe, die Feuerwehr ganz selbst- 
ständig handeln könne. Das genannte Fachvlatt bemerkt 
dazu: Wir geben dieser Berichtigung mir Vergnügen Raum, 
lndem wir herzlich bedauern, daß das Lichtensteiner Lokal- 
blatt, van dem man doch annehmen muß, daß es über 
örtliche Angelegenheiten ganz genau informiert wäre, tu 
so unzutreffender Weise berichtet hat. Uebrigens können wir 
nicht umhin, auch in der vorliegen oen Be- 
schränkung den stadträtlichen Beschluß als sehr unsach- 
gemäß zu bedauern Nachdem die Hydramen einer Wasser- 
leitung in erster Linie für Feuerlöschzweck vorhanden sind, 
muß man wohl auch ein sachgemäßes Oeffnen derselben 
von Seite der Feuerwehr voraussetzen 

* (Auszeichnungen.) Dem Direktor der Pro- 
oinzial-Feuerversicherungs Ansialt der Rheinprovinz, Ge- 
heimer Reglerungsrat Vorst er in Düsseldorf, ist der 
Kronenordcn dritter Klasse und dem Inspektor derselben 
Anstalt Stöcker der Kronenorden vierter Klasse verlieben 
morden. 

* (D i e Vereinigten Feuerwehrgeräte-Fa- 
briken G. m. b. H. Ulm a. D. auf der Ausstellung 
in St. Oral len.) Wie auf allen von dieser Firma be- 
schickten Ausstellungen haben oie Vereinigten Feuerwehr 
geräte Fabriken G. m b. H. Ulm a. D auch auf der im 
vorigen Jahr m St. Gallen statt,eşundenen Internationalen 
Feuerwehr-Ausstellung die höchste Auszeichnung erhalten. 
Die Firma hatte in St. Gallen neben einem elektromobilen 
Mannschaftswagen mit Rundlaufpumpe einen elektroauto 
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mobilen Osfizierswaqen und einen benzinauiomootten Mann- 
schaftswagen mit Rnndlanfvurnpe, Fabrikat Braun, eine 
Anzahl Magirus und Biberacber-Leuern, eine Dampfspritze, 
Fabrikat Magirus, sowie mehrere Handdrucksvritzen und 
Ewald Krankenwagen ansgestellt. 

* (Löschmitte 1 gegen Oelbrände.s Das einzige 
Mittel, das man bisher zur Löschung bei Fenersvrunste 
von Petroleum, Benzin nsw kannte, bestand im Ausschüßen 
von Sand und Erde. Erst neuerdings versuchte man, der- 
artige Feuer durch Kohlenstofftetrachlorid oder Chloroform 
zu löschen. Daß man auch einige Gase als Löschmittel ver- j 
wenden kann, ift ja bekannt; doch hat man davon keinen 
größeren Gebrauch gemacht, weil diese Gase, wie Kohlen- 
säure, Ammoniak, Chlor usw., naturgemäß au. dann wirken 
können, wenn die Feuersorunst in einem geschlossenen Raume 
herrscht, denn nur dann können diese Gase die brennende 
Masse so durchdringen, daß sie derselben allen zur Oxvdation 
ersorderttchen Sauerstofs' entziehen, was aber nicht möglich 
ist, wenn stets neuer Sauerstois aus der frischen Lust nach- 
dringt. Ein neues Verfahren besteht nun, wie wir der 
„Feuerpol.", München, entnehmen, darin,, das Löschen von 
in Brand geratenen Fettstoffen durch Verwendung von 
Brom altern oder von einer Bromlösung in Cblor- 
derivaten von Kohlenwasserstossen zu vollziehen. Das Mittel 
ist außerordentlich einfach und überall anwendbar. Man 
kann auch Chlorgas verwenden, aoer nur in geschlossenen 
Räumen. Jod oder Jodgaje versagen gleichfalls bei Branden 
unter frseiem .Himmel und bei mit Benzin, Petroleum usw. 
gefüllten Reservoirs. Unter allen erwähmen Stoffen nimmt 
das Brom eine Ausnahmestelle ein, weil es fofort und in 
freier Luft alle Benzin», Petroleum-, Terpennnölbrcinde usw. 
löscht. Dazu sind ganz geringe Brommenqen ausrmcheno. 
So reicht eine gewöhnliche Gasspritze von 200 cm3 Inhalt 
dazu aus, einen Brand von 50 I Benzin sosort, and sogar 
bei Wmd, zu löschen. In Lösungen von Tetrachlorkohlen- 
stoff und Chlorosorm wirkt das Chlor um so weniger, se 
dünner die Lösung ist. Tie Einführung von Brom in 
brennendes Benzin niw. entwickelt Dämpfe, die sich sehr 
intensiv von den im gleichen Falle entwickelten Chlor- und 
Joddämpfen unterscheiden und die merkwürdigerweise ver- 
hältnismäßig sehr wenig belästigen. 

(„Oesterr. Chem.-Ztg.") 

* (Fachschule für Schornsteinfeger-Ge- 
hilfen und - Lehrlinge in Gluck st ad t.s Dortselbst 
findet ein 18 wöchentlicher Kursus statt. Derselbe beginnt 
am 21. Mar und werden allwöchentlich 10 «lunaen abge- 
Hallen. Das Schulgeld beträgt 100 M. Am Schlüsse des 
Kurses werden Prüfungen statisinoen. Der Lehrplan be 
rücksickstigt in allen Gegenständen den Beruf und cst dem- 
enlsprecheud ausgestaltet. Die Gegenstände sind iolgenoc 
Deutsch (11 Stunden), Rechnen (10), Zeichnen (5), Phhsik 
(2s, technische Fachkunde (darunter orakttsche Anieuung zur 
Abhaltung von Brandschauens (6), Feuerlöschdienst (2), 
Unterricht im Samariterdienst und Grundzüge von Ge- 
nossenschaftsangelegenheiien (4 Stunden). 

* (Steigerturm vom Srurm umqeworfen.s 
Aus G>röba meldet das „Riesaer Tgbl.": Von dem am 
Sonntag, 18. Febr., herrschenden Srurme wurde oer seit 
17 Jahren aus dem hiesigen Fenerwehrüoungsplatz stehende 
Steigerturm umgeworfen. Ta der Platz, auf welchem der 
Turm jetzt stand, für Fabrikzwecke anderweir verwendet wird, 
so wird die Gemeinde für die Wtederanfstellung des Turmes 
einen anderen Platz ausfindig machen müssen. 

steht, ist allgemein bekannt. Man weiß aber nicht, dan es 
in solcher Hinsicht in Rumänien, sogar in der Hauptstadt 
des jungen Königreichs, nicht viel besser bestellt ist. Das 
zeigte sich wieder einmal am vergangenen Samstag in 
Bukarest. Ta geriet, wie wir einer doriigen Zeitung 
entnehmen, nach 0 Uhr nachmittags das in der Haupt- 
verkehrsstraße Calea Vsttoriei gelegene Modewarengeschäft 
„Louvre" in Brand, und das mächtige Gebäude ward ein 
Raub der Flammen. Mehrere Feuerwehrmänner 
erlitten erhebliche Verletzungen. Der materielle 
Schaden belauft sich auf ungefähr drei Millionen Francs. 
Es zeigte sich dabei, daß die Gerätschaften der Feuerwehr 
sich in verwahrlostem Zustande befanden: die Pumpen 
v e r r o ft e t, die Schläuche defekt, die meisten 
Leitern zerbrochen, und die einzige vorhandene 
„große" Leiter reichte kaum bis zum Anetten Stock. Gänz- 
lich unzulänglich war die Feuerwehr selbst, die, hauvtsäcmick, 
ans unerfahrenen Rekruten bestehend, vom Kriegsministerium 
gegen eine jährliche Pauschalsumme der Stadtgemeinoe zur 
Bersügvng stehl. In der darauffolgenden Nacht brach in 
der Buchdruckerei Pöbe Feuer aus. Als nach geranmer Zeit 
die Feuerwehr eintrai, konnte man seststellen, daß die 
hauptstädtische Wasserleitung, wie es hier üb- 
lich ist, nackts wieder abgesperrt war. Ehe die zu- 
ständige Stelle von dem Brand verständigt und die Wasser- 
leitung geöffnet wnrde, war das große Gebäude, in dem 
die Setzerei und die Maschinen untergebracht find, aus- 
gebrannt. 

—* Notiz- und Verlesbuch 1911. Etwas später als sonst, 
aber doch noch rechtzeitig genug, um den Empfängern eine 
Freude zu machen, stellt sich das neue Verlesvuch der 
„Bereinigten Feuerwehrgeräte - Fabrikon, 111«“ bei den Feuer- 
wehren ein. — Das Büchlein hat sich sängst so eingelebt 
und mancher Feuerwehrführer im Laufe der Jahre sich io 
an dasselbe gewöhnt- daß es heute gewissermaßen zum festen 

S Bestände der Feuerwehr-Literatur gehört. Auch dieses Jahr 
bringt der Inhalt mancherlei Anregung ano Belehrung. — 

! Das Kalendarium ermöglicht das Notieren von Terminen, 
1 z. B. Berbandstagen uiw. und der allgemeine Text über Eisen- 
bahn- und P o st b e st i m m u n g e n , M U n z - u n d Maß-' 

' a b c 11 c n, alte M a ß- und G e w i ch t s b e st c m m n n g e n, 
Ratgeber bei 11 n g 1 ü ck s f ä 11 e n usw., bringt wiederum 
vieles auf diesem Gebiete Wissenswerte. Ein Aufsatz über 
Feuer Io ehr und Technik ist lesenswert. — lieber den 

I Fortschritt im Feuerwehr-Gerätebau berichtet ein Aufsatz „Rück- 
blick und Ausblick". — Ihrem Spezialgebiet — mechanische 
Leitern - widmen die „Bereinigten ebenşalls einen kurzen 
iesonderen Aufsatz. — Es ist unbestreitbar, daß auf diesem 
Gebiete die Firmen Magirus, Braun, Ewald und Lieb an der 
Spitze stehen und über die größten Erfahrungen verfügen. — 
Tabellen zum Verlesen tinv Notizpapier machen das Berles- 
buch zum täglichen Gebrauch für den Feuerwehr-Führer auS- 
gezeichnel brauchbar die „Bereinigten" verdienen für diese, 
den Feuerwehr-Kameraden wiederum gewidmete nette ®abe 
sicher den Dank aller Freunde der edlen Feuerwehrsache, deren 
Förderung auch dies Büchlein sich angelegen sein läßt. 

Dev A' eite vwv lj e nt an u 
erscheint wöchentlich und ist durch die Postämter des Deutschen 
Reichs, Luxemburgs und Mesterreich-Ungarns für den Preis von 
i Ukark pr. Vierteljahr zu beziehen. Direkt von der (Expedition 
unter Kreuzband bezogen, kostet der Jahrgang tür das Deutsche 
Reich und Mesterreich-Ungarn 5 Mark bei vorheriger Einsendung 
des Betrages kür die Länder des Weltpostvereins 6 Mark. 

* (Von der Bukarest er Feuerwehr) schreibt 
die „Beil. Ztg. am Mittag" oom 17. Febr ' Daß das Feuei 
wchrwescn von K o nft a n t i n o p c 1 auf sehr niedriger Stufe 

DIPLOME 

Anzeige u 

Feuer wehr - Museum 

für Feuerwehren und alle anderen Vereine 
in reicnster Auswahl st ts auf Lager. 
Kataloge auf Verlangen gerne zu Diensten. 

PH. L. J'J 'G, Diphmvertag München W 

1663 

Feuerwehr-Verbände von Rheinland u. Westfalen 

in Gelsenkirchen, Ahstrasse 7. 

Das Museum ist geöffnet Sonntags von 11 bis 1 Uhr. 

 -- Eintritt freim ===== 

Bei Besichtigung in Gruppen bitten wir um vorherige Anmeldung 
bei dem Vorsitzenden Hermann Franken in Geisenkirchon II. 
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WILHELM 5GHWARZHAUPT 

MASCHINENFABRIK 

EitorF’/s. Cöln /Rh. Berlin 

bester und vollkommenster 

Ranüfkpplöseliappapat 
ir,n Vorzüge: 
1. Spritzwirkung nach allen 

Richtungen, ohne Kippen 
auch nach unten. 

2. Spritzen und Strahlunter- 
brechen mit einer Hand, 
andere Hand stets frei. 

3. Entlastung des Armes durch 
Aufstellung des Apparates 
auf den Fussboden. 

4. Luftdicht abschliessende 
Aufhängung, Abnehmen 
ohne Anheben. 

5. Regelmässige kostenlose 
Kontrollen. Gratisfüllung 
nach Benutzung bei Bränden. 

Prospekt und Vorführung kostenlos. 

r 
] 

C. Thorn, Elberfeld 
Spezial-Geschäft in Feuerwehr-Artikeln 

empfiehlt in solider und sauberer Ausführung 
sämtliche Personalausrüstuiigeu, besonders 
Helme in jeder Ausführung, Gurte und Beil- 
taschen, Beile, Beinen, Karabinerhaken, 
Laternen, Fackeln, Hakenleitern, Schiehe- 
leitern, Daehleitern, Schlauchhaspel und 
Gerätewagen in verschiedenster Ausführung, 

Bauch schütz- und Bettungsgeräte. 

Hakenleitern mit hohlem Haken aus Mannesmann-Stahlrohr 
ungemein leichtes Gewicht. 

Ausrüstungen für Sanitäts-Kolonnen. 
  Man verlange Preislisten.   ma 

■ E 

Leistungsfähige Hanfschlauchfabrik 
Feuerwehren gut eingefuhrte 

Handfeuerlöscher 
„Frankenruf“ 

(gesetzt. geschützt) 
ja n 

sucht bei 

12 Liter Inhalt. 
Füllung ohne Kosten M. 7.50 franko. 

Wiederverkäufen! Rabatt. 

Hermann Franken 

aug.HÖN IGWc-H. 
KÖLN - NIPPES 

reuerlöschgeräte -Armarurei-- Fabrik. 
Geschäftsgründung 1832: 

Reinecken & 

Lohrmann 
Unna-Königsb. 

Westf. iG37 
Eisenkonstruktionen 
Feuerwehr- 

steigertürme 
Gerätehäuser 
Schlauchtrockentürme 
Schlauch- 

waschmaschinen. 

1662 

BucnclruGKerei Fp. Staats 

Barmen, Altermarkt 21—31 
  Fernsprecher Nr. H5‘.   

♦ ♦ 
Akzidenz- Druckerei 

V ei’ti-eter*. 
Offert, u. 1673 an die Expedition dieses Blattes. 

leas Gelsunkirchen 2. Geschmackvolle und saubere 
Anfertigung von Drucksachen 
  aller Art.   
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